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Neues Infektions-Schutz-Gesetz 

 

  

Warum gibt es das neue Infektions-

Schutz-Gesetz? 

 

Die Regierung in Berlin hat jetzt ein Gesetz 

geändert. 

Das Gesetz heißt: Infektions-Schutz-Gesetz 

Immer mehr Menschen stecken sich mit dem 

Corona-Virus an. 

Aber es sollen sich keine Menschen mehr mit 

dem Corona-Virus anstecken. 

 

  

Was bedeuten die Regelungen des 

Infektions-Schutz-Gesetzes genau 

für: 

1. Die GWN? 

2. Die Regeln im ÖPNV) 

(ÖPNV heißt: Öffentlicher Personen-

Nah-Verkehr. ÖPNV bedeutet: Zug und 

Bus) 

3. Den Fahr-Dienst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist sehr wichtig: 

Ab sofort gilt die 3G-Regel! 

 



 

 

3G 

 

 

Was bedeutet die 3G-Regel? 

Ich bin: 

- geimpft 

- genesen oder 

- getestet  

 

  

Wann bin ich geimpft? 

Nach meiner zweiten bzw. dritten Impfung 

müssen 14 Tage vorbei sein. 

Erst dann habe ich einen vollständigen Impf-

Schutz. 

 

Für meinen Impf-Schutz brauche ich einen 

Nachweis. 

Das ist mein gelber Impf-Pass. 

Oder ein digitaler (elektronischer) Impf-

Nachweis auf meinem Smart-Phone. 

Dafür gibt es zum Beispiel die CovPass-App. 

Und ich brauche einen offiziellen Ausweis. 

Das kann ein Personal-Ausweis sein. 

Diese 2 Nachweise muss ich immer dabei 

haben!  

 

 

 

 

Wann bin ich genesen? 

Wenn ich mich mit dem Corona-Virus 

angesteckt habe und wieder gesund bin. 

Dafür brauche ich einen Nachweis. 

Als Nachweis ist nur ein PCR-Test gültig. 



Der PCR-Test muss mindestens 28 Tage alt 

sein. 

Der PCR-Test darf höchstens 180 Tage (6 

Monate) alt sein. 

Und ich brauche einen offiziellen Ausweis. 

Das kann ein Personal-Ausweis sein. 

Diese 2 Nachweise muss ich immer dabei 

haben! 

 

 

 

 

Was ist, wenn ich nicht geimpft oder 

genesen bin? 

Dann muss ich einen Corona-Test machen. 

Ich brauche eine Bescheinigung von dem 

Test. 

Der Schnell-Test darf nicht älter als 24 

Stunden (1 Tag) sein. 

Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden 

(2 Tage) sein. 

 

  

Das bedeutet für die GWN? 

Ich darf die GWN nur betreten,  

wenn ich geimpft, genesen oder getestet bin. 

Den Nachweis habe ich immer dabei. 

 

Ich bin geimpft oder genesen. 

Dann muss ich mich mindestens 2-mal in der 

Woche in der GWN testen lassen. 

 

Ich bin nicht geimpft oder genesen. 



Dann muss ich mich jeden Tag testen lassen. 

2-mal in der Woche werde ich in der GWN 

getestet. 

Die anderen Tage muss ich mich in einer 

offiziellen Test-Stelle testen lassen. 

 

Der Test an offiziellen Test-Stellen ist 

kostenlos. 

Ich muss den Test also nicht bezahlen. 

Der Test heißt auch Bürger-Test. 

 

  

Das bedeutet für den ÖPNV: 

Ich darf nur in den Zug oder die Bahn 

einsteigen,  

wenn ich geimpft, genesen oder getestet bin. 

Den Nachweis und einen offiziellen Ausweis, 

Zum Beispiel einen Personal-Ausweis,  

habe ich immer dabei. 

 

Ich bin nicht geimpft oder genesen. 

Dann muss ich mich jeden Tag testen lassen. 

2-mal in der Woche werde ich in der GWN 

getestet. 

Die anderen Tage muss ich mich in einer 

offiziellen Test-Stelle testen lassen. 

Ich bekomme eine Bescheinigung die ich für 

den Zug oder Bus nutzen kann. 

 

Im Zug und im Bus muss ich eine 

medizinische Maske tragen. 



Wenn ich keine Maske tragen kann,  

brauche ich eine Bescheinigung (Attest) vom 

Arzt. 

Die GWN und der Landschafts-Verband 

finden eine Lösung für mich. 

 

  

Das bedeutet für den Fahr-Dienst? 

Ich darf nur in den Fahr-Dienst einsteigen,  

wenn ich geimpft, genesen oder getestet bin. 

Den Nachweis und einen offiziellen Ausweis, 

Zum Beispiel einen Personal-Ausweis,  

habe ich immer dabei. 

 

Ich bin nicht geimpft oder genesen. 

Dann muss ich mich jeden Tag testen lassen. 

2-mal in der Woche werde ich in der GWN 

getestet. 

Die anderen Tage muss ich mich in einer 

offiziellen Test-Stelle testen lassen. 

Ich bekomme eine Bescheinigung die ich für 

den Fahr-Dienst nutzen kann. 

 

Im Fahr-Dienst muss ich eine FFP2 Maske 

tragen. 

Wenn ich das nicht kann sage ich das dem 

Sozial-Dienst. 
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